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Entwurf 

Formulierungshilfe 

Änderungsantrag 1 

 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite  

BT-Drs. 19/18967 

 

 

Zu Artikel 5 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

 
(Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld 

soll befristet von 10 auf 20 Arbeitstage erweitert werden) 

 

In Artikel 5 Nummer 4 Buchstabe b wird § 150 Absatz 5d des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

wie folgt gefasst: 

 

„(5d) Abweichend von § 44a Absatz 3 Satz 1 haben Beschäftigte im Sinne des § 7 Absatz 1 

des Pflegezeitgesetzes Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld für bis zu insgesamt zwanzig 

Arbeitstage in dem Zeitraum vom …  [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 20 

Absatz 1] bis einschließlich 30. September 2020, um die Pflege eines pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen im Sinne des § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes sicherzustellen oder zu orga-

nisieren, unabhängig davon, ob eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung im Sinne des § 2 des 

Pflegezeitgesetzes vorliegt, wenn  

 

1. die Beschäftigten glaubhaft darlegen, dass sie die Pflege oder die Organisation der Pflege 

aufgrund der SARS-COV-2-Pandemie übernehmen, 

2. die Beschäftigten keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber, Kranken- oder 

Verletztengeld bei Erkrankung oder Unfall eines Kindes nach § 45 des Fünften Buches 

oder nach § 45 Absatz 4 des Siebten Buches haben und 

3. die häusliche Pflege nicht anders sichergestellt werden kann. 

 

Hat eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter bereits Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Ab-

satz 3 für Arbeitstage in Anspruch genommen, so verkürzt sich der Anspruch nach Satz 1 um 

diese Arbeitstage. Abweichend von § 44a Absatz 6 Satz 1 haben landwirtschaftliche Unter-

nehmer nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-

rung der Landwirte Anspruch auf Betriebshilfe für bis zu insgesamt zwanzig Arbeitstage in dem 



Zeitraum vom ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] bis einschließ-

lich 30. September 2020, um die Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne 

des § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes sicherzustellen oder zu organisieren, unabhängig 

davon, ob eine akut aufgetretene Pflegesituation vorliegt, sofern die Voraussetzungen nach 

Satz 1 Nummer 1 und 3 erfüllt sind. Abweichend von § 44a Absatz 6 Satz 3 haben privat 

pflegeversicherte landwirtschaftliche Unternehmer Anspruch auf Kostenerstattung für Be-

triebshilfe für bis zu insgesamt zwanzig Arbeitstage in dem Zeitraum vom ... [einsetzen: Datum 

des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] bis einschließlich 30. September 2020, um die 

Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne des § 7 Absatz 3 des Pflegezeit-

gesetzes sicherzustellen oder zu organisieren, unabhängig davon, ob eine akut aufgetretene 

Pflegesituation vorliegt, sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und 3 erfüllt sind. 

Hat ein landwirtschaftlicher Unternehmer bereits Betriebshilfe oder eine Kostenerstattung nach 

§ 44a Absatz 6 für Arbeitstage in Anspruch genommen, so verkürzt sich der Anspruch nach 

den Sätzen 3 und 4 um diese Arbeitstage.“ 

 

 

Begründung  

Entsteht aufgrund eines durch die COVID-19-Pandemie verursachten pflegerischen Versor-

gungsengpasses für nahe Angehörige die Notwendigkeit, ein neues tragfähiges Pflegearran-

gement zu organisieren, wird dies in vielen Fällen mehr als zehn Arbeitstage in Anspruch neh-

men. Das Pflegeunterstützungsgeld wird daher in dieser Ausnahmesituation befristet bis zum 

30. September 2020 für bis zu zwanzig Arbeitstage gewährt. Bereits nach § 44a Absatz 3 in 

Anspruch genommene Arbeitstage mit Pflegeunterstützungsgeld werden auf die zwanzig Ar-

beitstage nach § 150 Absatz 5d angerechnet.  

 

Auch für landwirtschaftliche Unternehmer soll bis zum 30. September 2020 sichergestellt wer-

den, dass bei einem durch das Coronavirus-CoV-2 verursachten pflegerischen Versorgungs-

engpass anstelle des Pflegeunterstützungsgeldes für bis zu zwanzig Arbeitstage Betriebshilfe 

entsprechend § 9 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte gewährt 

werden kann, wenn landwirtschaftliche Unternehmer auf Grund einer anderweitig nicht beheb-

baren Versorgungslücke die pflegerische Versorgung eines nahen Angehörigen im Sinne des 

Pflegezeitgesetzes in dieser Zeit selbst organisieren oder sicherstellen müssen. Privat pflege-

versicherte landwirtschaftliche Unternehmer haben unter den vorgenannten Voraussetzungen 

einen Anspruch auf Kostenerstattung für bis zu zwanzig Arbeitstage Betriebshilfe. 
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Entwurf 

Formulierungshilfe 

Änderungsantrag 2 

 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite  

BT-Drs. 19/18967 

 

 

Nach Artikel 5 werden folgende Artikel 5a und 5b eingefügt: 

 
(Verlängerung der coronabedingten 

kurzfristigen Arbeitsverhinderung 
 von 10 auf 20 Arbeitstage sowie 

coronabedingte Anpassungen im FamilienpflegezeitG) 

 

 

„Artikel 5a 

Änderung des Familienpflegezeitgesetzes 

 

Das Familienpflegezeitgesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), das durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

 

1. § 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„Für die Berechnung des durchschnittlichen Entgelts je Arbeitsstunde bleiben Mutter-

schutzfristen, Freistellungen nach § 2, kurzzeitige Arbeitsverhinderungen nach § 2 

des Pflegezeitgesetzes, Freistellungen nach § 3 des Pflegezeitgesetzes sowie die 

Einbringung von Arbeitsentgelt in und die Entnahme von Arbeitsentgelt aus Wertgut-

haben nach § 7b des Vierten Buches Sozialgesetzbuch außer Betracht.“ 

 

b) Folgender Satz wird angefügt:  

 

„Abweichend von Satz 5 bleiben auf Antrag für die Berechnung des durchschnittlichen 

Arbeitsentgelts je Arbeitsstunde in der Zeit vom 1. März 2020 bis 30. September 2020 



auch Kalendermonate mit einem wegen der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ver-

ursachten epidemischen Lage von nationaler Tragweite geringeren Entgelt unberück-

sichtigt.“  

 

2. Folgender § 16 wird angefügt: 

 

„§ 16 

Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

 

.(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 gilt, dass die wöchentliche Mindestarbeitszeit 

von 15 Wochenstunden vorübergehend unterschritten werden darf, längstens jedoch für 

die Dauer von einem Monat. 

 

.(2) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 1 gilt für Familienpflegezeit, die spätestens am 

1. September 2020 beginnt, dass die Ankündigung gegenüber dem Arbeitgeber spätes-

tens zehn Arbeitstage vor dem gewünschten Beginn in Textform erfolgen muss. 

 

.(3) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 4 muss sich die Familienpflegezeit nicht unmit-

telbar an die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes an-

schließen, wenn der Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 von 24 

Monaten nicht überschritten wird und die Familienpflegezeit spätestens mit Ablauf des 30. 

September 2020 endet. Die Ankündigung muss abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 5 

spätestens zehn Tage vor Beginn der Familienpflegezeit erfolgen. 

 

.(4) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 6 muss sich die Freistellung nach § 3 Absatz 1 

oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nicht unmittelbar an die Familienpflegezeit anschlie-

ßen, wenn der Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten 

nicht überschritten wird und die Pflegezeit spätestens mit Ablauf des 30. September 2020 

endet. Die Inanspruchnahme ist dem Arbeitgeber spätestens zehn Tage vor Beginn der 

Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes in Textform anzu-

kündigen. 

 

.(5) Abweichend von § 2a Absatz 2 Satz 1 gilt, dass die Vereinbarung in Textform zu 

treffen ist. 

 

.(6) Abweichend von § 2a Absatz 3 können Beschäftigte mit Zustimmung des Arbeitgebers 

einmalig nach einer beendeten Familienpflegezeit zur Pflege oder Betreuung desselben 

pflegebedürftigen Angehörigen Familienpflegezeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur 

Höchstdauer nach § 2 Absatz 1 in Anspruch nehmen, wenn die Gesamtdauer von 24 



Monaten nach § 2 Absatz 2 nicht überschritten wird und die Familienpflegezeit spätestens 

mit Ablauf des 30. September 2020 endet.“ 

  



Artikel 5b 

Änderung des Pflegezeitgesetzes 

 

Dem Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424) geändert worden ist, wird folgender § 9 

angefügt:  

 

„§ 9 

Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

 

 (1) Abweichend von § 2 Absatz 1 haben Beschäftigte das Recht, in dem Zeitraum vom [ein-

setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] bis einschließlich 30. September 

2020 bis zu 20 Arbeitstage der Arbeit fern zu bleiben, wenn die akute Pflegesituation aufgrund 

der COVID-19-Pandemie aufgetreten ist. Der Zusammenhang wird vermutet. 

 

 (2) § 2 Absatz 3 Satz 2 ist bis zum 30. September 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

sich der Anspruch auch nach § 150 Absatz 5d des Elften Buches Sozialgesetzbuch richtet. 

 

 (3) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 1 gilt, dass die Ankündigung in Textform erfolgen muss.  

 

 (4) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 4 muss sich die Familienpflegezeit oder die Freistellung 

nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes nicht unmittelbar an die Pflegezeit anschlie-

ßen, wenn der Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht über-

schritten wird und die Familienpflegezeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Famili-

enpflegezeitgesetzes spätestens mit Ablauf des 30. September 2020 endet. Die Ankündigung 

muss abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 5 spätestens zehn Tage vor Beginn der Familienpfle-

gezeit erfolgen. 

 

 (5) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 6 muss sich die Pflegezeit nicht unmittelbar an die 

Familienpflegezeit oder an die Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes 

anschließen, wenn der Arbeitgeber zustimmt, die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht 

überschritten wird und die Pflegezeit spätestens mit Ablauf des 30. September 2020 endet. 

Die Inanspruchnahme ist dem Arbeitgeber spätestens zehn Tage vor Beginn der Pflegezeit in 

Textform anzukündigen.  

 

 (6) Abweichend von § 3 Absatz 4 Satz 1 gilt, dass die Vereinbarung in Textform zu treffen ist. 

 

 (7) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 können Beschäftigte mit Zustimmung des 

Arbeitgebers einmalig nach einer beendeten Pflegezeit zur Pflege oder Betreuung desselben 



pflegebedürftigen Angehörigen Pflegezeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur Höchstdauer 

nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in Anspruch nehmen, wenn die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 

4 nicht überschritten wird und die Pflegezeit spätestens mit Ablauf des 30. September 2020 

endet."  

 

 

Begründung: 

Zu Artikel 5a (Änderung des Familienpflegezeitgesetzes) 

 

Zu Nummer 1 (§ 3) 

 

Zu Buchstabe a 

Satz 5 wird dahingehend ergänzt, dass auch Zeiten einer Familienpflegezeit bei der Ermittlung 

des durchschnittlichen Arbeitsentgelts je Arbeitsstunde außer Betracht bleiben; Freistellungen 

nach dem Familienpflegezeitgesetz sind bislang nicht von der Regelung umfasst. 

 

Zu Buchstabe b 

Auf Antrag wird das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) im 

Zeitraum vom 1. März 2020 bis 30. September 2020 Kalendermonate bei der Berechnung des 

durchschnittlichen Arbeitsentgelts zum Beispiel auf Grund von Kurzarbeitergeld außer Be-

tracht lassen. Der Zusammenhang des geringeren Arbeitsentgelts mit der COVID-19-Pande-

mie wird vermutet. 

 

Zu Nummer 2 (§ 16) 

 

Zu Absatz 1 

Die Neuregelung ermöglicht eine vorübergehende Unterschreitung der wöchentlichen Min-

destarbeitszeit von 15 Wochenstunden (auch auf null), längstens aber für einen Monat. Dies 

ermöglicht Beschäftigten, weiterhin im Rahmen der Familienpflegezeit ihre nahen Angehöri-

gen zu pflegen oder zu betreuen.  

 

Zu Absatz 2 

Um in Zeiten der COVID-19-Pandemie schneller auf sich verändernde Umstände reagieren zu 

können, wird die Ankündigungsfrist für die Familienpflegezeit von acht Wochen auf zehn Ar-

beitstage verkürzt und damit an die der Pflegezeit angeglichen. Die Ankündigung in Textform 

(§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) statt in Schriftform stellt insbesondere in Zeiten der 

Pandemie eine Erleichterung für die Beschäftigten dar. 

 

Zu Absatz 3 



Familienpflegezeit und Pflegezeit werden vorübergehend dahingehend flexibilisiert, dass die 

oder der Beschäftigte das Recht hat, mit Zustimmung des Arbeitgebers Familienpflegezeit 

nach einer Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, ohne dass die Freistellungen unmittelbar anei-

nander anschließen müssen. Die Familienpflegezeit kann längstens bis zum 30. September 

2020 in Anspruch genommen werden. Die Gesamtdauer von 24 Monaten darf nicht überschrit-

ten werden. 

 

Zu Absatz 4 

Beschäftigte können mit Zustimmung des Arbeitgebers Pflegezeit oder eine Freistellung nach 

§ 3 Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nach einer Familienpflegezeit in Anspruch nehmen, ohne 

dass ein unmittelbarer Anschluss erforderlich ist. Die Höchstdauer der Pflegezeit wie auch die 

Gesamtdauer der Freistellungen von 24 Monaten dürfen nicht überschritten werden. Pflegezeit 

oder Freistellung nach § 3 Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes muss spätestens zum 30. Sep-

tember 2020 enden. 

  

Zu Absatz 5 

Eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten in Textform (§ 126b Bürgerliches 

Gesetzbuch) erleichtert das Treffen einer Vereinbarung über die Verringerung und Verteilung 

der Arbeitszeit.  

 

Zu Absatz 6 

Die Neuregelung ermöglicht mit Zustimmung des Arbeitgebers eine Inanspruchnahme von Fa-

milienpflegezeit für die Pflege oder Betreuung desselben nahen Angehörigen, auch wenn eine 

bereits in Anspruch genommene Familienpflegezeit beendet ist. Die Höchstdauer beziehungs-

weise die Gesamtdauer von 24 Monaten dürfen nicht überschritten werden und die Familien-

pflegezeit muss spätestens bis 30. September 2020 beendet sein.  

 
  



 

Zu Artikel 5b (Änderung des Pflegezeitgesetzes) 

 

Zu Absatz 1 

Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben zahlreiche Landesregierungen oder die örtlich zu-

ständigen Behörden die Schließung von stationären Pflegeeinrichtungen verfügt. Beschäftigte 

müssen daher vielfach die Pflege ihrer zu Hause lebenden Angehörigen sicherstellen und neu 

organisieren. Auch ambulante Pflegedienste sind nicht mehr in dem gewohnten Umfang ver-

fügbar. Daher soll während der Phase der COVID-19-Pandemie das Recht, der Arbeit zur 

Bewältigung einer pandemiebedingten akuten Pflegesituation fernzubleiben, bis zu 20 Arbeits-

tage umfassen. Die Regelung ist durch die besonderen Umstände, die auf die Ausbreitung der 

SARS-CoV-2-Infektionen zurückzuführen sind, begründet. Es wird vermutet, dass die akute 

Pflegesituation pandemiebedingt besteht. Wird die Vermutung widerlegt, wenn beispielsweise 

bekannt ist, dass es an einem Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie fehlt, kann diese 

Regelung nicht in Anspruch genommen werden. Das kann etwa dann gegeben sein, wenn die 

Inanspruchnahme der Pflegezeit nicht erforderlich war, um die häusliche Pflege sicherzustel-

len oder zu organisieren.  

 

Zu Absatz 2 

Mit der Neuregelung wird abweichend von der Regelung des § 44a  des Elften Buches Sozi-

algesetzbuch auch auf die Bestimmung des § 150 Absatz 5d des Elften Buches Sozialgesetz-

buch verwiesen, wonach das Pflegeunterstützungsgeld bei Corona bedingten Versorgungs-

engpässen für bis zu zwanzig Arbeitstage in Anspruch genommen werden kann, unabhängig 

davon, ob eine akute Pflegesituation im Sinne von § 2 Absatz 1 Pflegezeitgesetz vorliegt. Die 

Nachrangigkeitsklausel, die in dem neuen § 150 Absatz 5d Satz 1 Nr. 2 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch, der parallel mit dieser Vorschrift in Kraft treten soll, vorgesehen ist, bleibt 

hiervon unberührt.  

 

Zu Absatz 3 

Die Ankündigung in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) statt der Schriftform 

stellt insbesondere in Zeiten der Pandemie eine Vereinfachung für die Beschäftigten bei der 

Ankündigung von Pflegezeit dar.  

 

Zu Absatz 4 

Familienpflegezeit und Pflegezeit von sechs Monaten werden vorübergehend dahingehend 

flexibilisiert, dass die oder der Beschäftigte das Recht hat, mit Zustimmung des Arbeitgebers 

Familienpflegezeit nach einer Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, ohne dass die Freistellungen 

unmittelbar aneinander anschließen müssen. Die Familienpflegezeit muss spätestens zum 30. 

September 2020 enden.  



 

Zu Absatz 5 

Beschäftigte können mit Zustimmung des Arbeitgebers Pflegezeit oder eine Freistellung nach 

§ 3 Absatz 5 des Pflegezeitgesetzes nach einer Familienpflegezeit in Anspruch nehmen, ohne 

dass ein unmittelbarer Anschluss nicht erforderlich ist. Die Höchstdauer der Pflegezeit wie 

auch die Gesamtdauer der Freistellung von 24 Monaten dürfen nicht überschritten werden. 

Die Pflegezeit muss spätestens zum 30. September 2020 enden.  

 

Zu Absatz 6 

Die Vereinbarung in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) statt der schriftlichen 

Form stellt insbesondere in Zeiten der Pandemie eine Vereinfachung dar.  

 

Zu Absatz 7 

Die Neuregelung ermöglicht mit Zustimmung des Arbeitgebers eine Inanspruchnahme von 

Pflegezeit für die Pflege oder Betreuung desselben nahen Angehörigen, auch wenn eine be-

reits in Anspruch genommene Pflegezeit beendet ist. Hierbei darf insgesamt die Höchstdauer 

der Pflegezeit von sechs Monaten und die Gesamtdauer von 24 Monaten nicht überschritten 

werden und die Pflegezeit muss spätestens bis 30. September 2020 beendet sein.  
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 Inkrafttreten - Der erhöhte Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege in 
Rehaeinrichtungen soll rückwirkend zum 28. März 
2020 gelten. 

- Folgeänderung in Absatz 5 

- Beschränkung der Geltungsdauer der coronabedingten 
Regelungen im Familienpflegezeit- und im Pflegezeit-
gesetz auf den 30. September 2020 

 

  



Entwurf 

Formulierungshilfe 

Änderungsantrag 3 

 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite  

BT-Drs. 19/18967 

 

 

Zu Artikel 20 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

 
(Geltung des erhöhten Leistungsbetrags für eine  

Kurzzeitpflege in Rehaeinrichtungen 
rückwirkend zum 28. März 2020 

Beschränkung der Geltungsdauer der auf Grund der  
COVID-19-Pandemie getroffenen Regelungen  
im Familienpflegezeit- und im Pflegezeitgesetz  

 auf den 30. September 2020) 

 

Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

 

1. „(4) Mit Wirkung vom 28. März 2020 treten in Kraft: 

 

1. in Artikel 5 Nummer 3 Buchstabe c Absatz 2 (§ 149 Absatz 2 des Elften Buches So-

zialgesetzbuch), 

2. Artikel 5 Nummer 4 Buchstabe a (§ 150 Absatz 4 Satz 1 bis 4 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch) und  

3. in Artikel 5 Nummer 4 Buchstabe b Absatz 5a (§ 150 Absatz 5a des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch).“ 

 

2. In Absatz 5 wird die Angabe „Artikel 17 Absatz 1 und 3“ durch die Angabe „Artikel 15 

Absatz 1 und 3“ ersetzt. 

 

3 Folgender Absatz 10 wird angefügt: 

 „(10) Artikel 5a Nummer 2 und Artikel 5b treten am 30. September 2020 außer Kraft. 

 

 

Begründung: 

Zu Nummer 1 



Bereits mit dem Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Kran-

kenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-Krankenhausentlastungsge-

setz) wurde die Möglichkeit eingeführt, Kurzzeitpflege in Einrichtungen, die stationäre Leistun-

gen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation erbringen, abweichend von § 42 Absatz 

4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch zu nehmen auch ohne, dass gleichzeitig 

eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson er-

bracht wird. Der leistungsrechtliche Anspruch für Kurzzeitpflege in derartigen Einrichtungen 

soll mit der Einführung eines neuen Absatzes 2 in § 149 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

erheblich angehoben werden.  

 

Mit diesem Änderungsantrag soll der erhöhte Leistungsanspruch bereits rückwirkend auf den 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes am 28. März 

2020 Wirkung entfalten.  

 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung durch die Aufhebung der Artikel 13 und 16 

aufgrund der entsprechenden Änderungsanträge. 

 

Zu Nummer 3 

Mit der Regelung zum Außerkrafttreten wird die Geltungsdauer der auf Grund der COVID-19-

Pandemie im Familienpflegezeitgesetz und im Pflegezeitgesetz getroffenen Regelungen auf 

den 30. September 2020 beschränkt.  

 


